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Skateranlage im Rheinauhafen 
 
Der Bau der Skateranlage am Agrippinaufer im Rheinauhafen schreitet seit der Winter-
pause zügig voran. Die offizielle Einweihung ist für den 23.07.2011 ab 15.00 Uhr geplant. 
Die Anlage („Skateplaza“) wird in Skater-Foren und auf entsprechenden Internetseiten 
bereits sehr positiv beworben. Des Weiteren wird eine Faltbroschüre erstellt, die die Ska-
teranlage vorstellt und an die Skater verteilt wird. 
Die Planung der offiziellen Einweihungsveranstaltung läuft. Nach einem einleitenden Teil 
wird die Anlage an die Skater übergeben, die dort an drei ausgewählten Objekten Wett-
bewerbe veranstalten wollen. Parallel wird ein Infozelt aufgebaut, in dem eine Ausstellung 
die Skateranlage vorstellt. Die Fertigstellung der Anlage wird mit Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit begleitet. 
 
Die Anlage wird zum 23.07.2011 weitgehend fertig gestellt sein. Nur für eine kleine Fläche 
unmittelbar vor der Südbrücke (ca. 80 m²) kann wegen Verzögerungen bei der Sanierung 
der Brücke dieses Ziel noch nicht erreicht werden. Dies beeinträchtigt die Funktion der 
Anlage aber nicht.  
 
Die Unterhaltung der Anlage wird durch das Amt für Kinder, Jugend und Familie noch ab-
gestimmt. Ob und wie zur Versorgung der Skater ein Kiosk eingerichtet und betrieben 
werden kann, wird derzeit noch geprüft. Die Skater haben die Möglichkeit, die Toilettenan-
lage am Marie-Clementine-Martin-Platz unmittelbar neben den Beachvolleyballfeldern zu 
benutzen. 
Es ist auch eine „Skatermeile“ als Streckenführung vom Dom zur Skateranlage in Erwä-
gung gezogen worden. Diese würde nach Einschätzung der Skater allerdings aufgrund der 
großen Distanz (ca. 3 km) nicht genutzt werden. Eine Befahrung mit Skateboards würde 
zum einen wegen der für das Skaten teilweise schlecht geeigneten Oberflächen und zum 
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anderen wegen der schlechten Eignung der "Stunt"-Skateboards für die Bewältigung län-
gerer Wegstrecken ausscheiden. Eine Beschilderung im Stadtgebiet an den bereits vor-
handenen Wegweiserstandorten für das Fußgängerleitsystem wird dennoch geprüft. 
 
Am Tag vor der offiziellen Übergabe planen die Skater, die über den Verein "Dom Skate-
boarding e.V." mit in die Planung der Skateranlage einbezogen sind, eine ca. 2 stündige 
Abschiedsveranstaltung auf dem Roncalliplatz. Diese wird in kleinem Rahmen am späten 
Nachmittag oder am frühen Abend stattfinden. Die Organisation und Antragstellung dafür 
übernehmen die Skater selbst.  
 
Da die Skater eng in die Gestaltung der Anlage am Südkai eingebunden sind, wird auch 
im Kreis der Skater selber erwartet, dass die überwiegende Anzahl künftig die neue Anla-
ge nutzen wird. Für den Fall, dass nicht alle Skater ab dem Zeitpunkt der Übergabe zur 
neuen Skateranlage wechseln, beginnt ein abgestuftes Verfahren, um das Skaten vom 
Roncalliplatz dorthin zu verlagern. 
 
In den ersten beiden Monaten nach der Inbetriebnahme der neuen Skateranlage wird der 
Ordnungsdienst Skater auf der Domplatte auf die neue Anlage und die dauerhafte Be-
schwerdelage hinweisen und die Faltbroschüre über die neue Anlage verteilen. In dieser 
Zeit werden keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen ergriffen. Nach der zweimonatigen 
Informationsphase kann ein Verwarngeld wegen Sondernutzung festgesetzt und bei Un-
einsichtigkeit auch ein Platzverweis ausgesprochen werden. Nach weiteren zwei Monaten 
und bei beharrlichen Verstößen kann als letztes Mittel ferner das Skateboard sichergestellt 
werden. 
 
Zur Bewertung der Situation auf dem Roncalliplatz liegen der Stadt Köln mehrere Projekt-
arbeiten und rechtliche Gutachten vor. Die Kriterien, bei deren Vorliegen von einer Son-
dernutzung auszugehen ist, wurden zu Beginn des Jahres mit den externen Experten ab-
gestimmt. Das Überqueren der Platzfläche mit Inlineskates und Skateboards zur Fortbe-
wegung ist danach grundsätzlich zulässig. Wenn jedoch weitere Verhaltensweisen hinzu-
kommen, die nicht mehr als Fortbewegung und damit nicht mehr als gemeingebräuchliche 
Nutzung der Straße anzusehen sind, kann eine Sondernutzung im Sinne des Straßen- und 
Wegegesetzes NRW vorliegen, für die mangels Erlaubnis dann eine Untersagung erteilt 
werden soll. 
 
Das Aufstellen von Hütchen, Rampen oder sonstigen Gegenständen auf der Straße stellt 
beispielhaft eine Sondernutzung dar, die bereits heute unterbunden wird. Des Weiteren 
liegt eine Sondernutzung vor bei der Benutzung der Blumenkübel, Treppenstufen oder 
anderer Gegenstände zu Übungszwecken (Springen, Entlangscharren, Überspringen etc.-
, im Sprachgebrauch der Skater: Sliden, curbs, legdes, rails). Dabei reicht schon die ein-
malige Benutzung aus. Das einmalige Überspringen von Treppenstufen kann demgegen-
über noch als Fortbewegung angesehen werden. Sobald es jedoch wiederholt geschieht, 
spricht auch dies für eine Sondernutzung. Ferner liegt eine Sondernutzung vor bei Nut-
zung der Fläche für Sprünge, „Fliegenlassen“ des Boards, sportlichen Fahrübungen, Wett-
fahrten, Rennen und Schaufahrten.  
 
Das Aufstellen eines Schildes hätte –nach einvernehmlicher Einschätzung des Experten-
kreises- eine rein deklaratorische Wirkung und ist derzeit nicht geplant. Sollte sich aller-
dings im Zuge der weiteren Entwicklung herausstellen, dass dies von praktischem Vorteil 
wäre, kann später auf diese Möglichkeit zurückgegriffen werden. 
 
gez. Kahlen 


